
 
 
 
 

PRESSEBERICHT 
 

zur 03. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und Stadtentwicklung 
vom 09.02.2022. 

 
Verkehrs- und Parkleitsystem für die Stadt Windsbach 
 

Die Stadtverwaltung stellte dem Gremium das ausgearbeitete Konzept eines Verkehrs- und 
Parkleitsystems vor. Ziel ist dabei den Autoverkehr in seiner Gesamtheit, durch die Beschilde-
rung und Wegführung zu Parkplätzen sowie Gebäuden und Institutionen von besonderem 
Interesse, zu vermindern. Gegenwärtig ist vor allem der Parksuchverkehr eine nicht zu ver-
nachlässigende Größe. Durch, an das Corporate Design der Stadt Windsbach angepasste, 
Schilderanlagen soll das Verkehrs- und Parkleitsystem umgesetzt werden. 
Bei der Regierung von Mittelfranken wurde im Rahmen des Bund-Länder-
Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ eine Förderanfra-
ge für die Umsetzung des Verkehrs- und Parkleitsystems eingereicht. 
 
Regionalbudget 2022 
 

Den Mitgliedsgemeinden der Kommunalen Allianz Kernfranken e.V. eröffnete sich bereits zum 
dritten Mal die Möglichkeit am Förderprogramm "Regionalbudget" vom Bayerischen Staats-
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF) zu partizipieren.  
Dabei können Projekte bis maximal 20.000 Euro (Netto-Projektumfang) berücksichtigt wer-
den. Der Fördersatz beträgt dabei bis zu 80 Prozent der förderfähigen Nettokosten und ma-
ximal 10.000 Euro. Das Kleinprojekt darf noch nicht begonnen sein und muss bis 20. Septem-
ber 2022 abgeschlossen werden.  
Die Stadtverwaltung hat zwei Projekte für das Regionalbudget ausgearbeitet. Zum einen soll 
zukünftig ein Schriftzug an der Außenfassade der Stadtbücherei auf deren Verortung auf-
merksam machen. Zum anderen stellte die Verwaltung ein Projekt zur Beschilderung histori-
scher Gebäude vor. Auf Hinweistafeln soll zukünftig Interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
sowie Gästen eine Kurzinformation zum Gebäude gegeben werden können. Ergänzung finden 
die Wandtafeln in einer vertonten Information, die durch QR-Codes mit dem Smartphone ab-
gerufen werden kann. 
 
Freiflächenkonzept für die Innenstadt 
 

Im Innenstadtbereich liegen einige städtische Freiflächen. Im Rahmen eines Konzeptes wur-
den durch die Stadtverwaltung verschiedene Nutzungen für die nachfolgenden Flächen aus-
gearbeitet. 
Die Ausschussmitglieder beauftragten die Stadtverwaltung im Rahmen der Sitzung mit der 
Ausarbeitung von Gestaltungsvorschlägen für die Freifläche in der Retzendorfer Straße 3 
sowie die Grünfläche neben dem Beßn-Haus. 
 



Kirchweih 2022 
 

In letzten Jahren war der Festwirt Josef Kainz mit der Durchführung der Windsbacher Kirch-
weih beauftragt. Aufgrund der durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen war 
eine Durchführung der Kirchweih in den Jahren 2020 und 2021 nicht möglich. 
Für die Durchführung der Windsbacher Kirchweih ab 2022 liegt der Verwaltung eine Bewer-
bung eines Windsbacher Schaustellerbetriebs vor.  
Das Gremium fasste einstimmig den Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat den Schaustel-
lerbetrieb mit der Durchführung der Kirchweih 2022 zu beauftragen.  
 
Stadtfest 2022 
 

Das ursprünglich turnusgemäß im Jahr 2021 stattfindende Stadtfest wurde im vergangenen 
Jahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr auf 2022 ver-
schoben. 
Der Termin des Stadtfestes ist von verschiedenen großen Veranstaltungen umsäumt bei de-
nen die Windsbacher Vereine zum Teil selbst tief in die Festorganisation eingebunden sind. 
Von einigen Vereinen erhielt die Stadtverwaltung hinsichtlich dieses vollen Terminkalenders 
bereits den Hinweis, dass eine Teilnahme am Stadtfest aus Kapazitätsgründen für den Verein 
nicht darstellbar ist. 
Vor diesem Hintergrund fasste der Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtentwicklung 
einen Empfehlungsbeschluss für den Stadtrat, das Stadtfest erst 2023 wieder stattfinden zu 
lassen. 
 
STADTRADELN 2022 
 

Aufgrund des großen Erfolgs aus dem Vorjahr forciert die Stadtentwicklung eine erneute 
Teilnahme an der Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnis.  
Das Gremium fasste den Empfehlungsbeschluss die erneute Teilnahme durch den Stadtrat 
beschließen zu lassen. 

 
 
 


